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Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien am 03.08.2001 wurden die EU Richtlinien über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP) und über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU)in nationales Recht umgesetzt. Geändert wurden u.a. das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSch-Verordnung) und über das Genehmigungsverfahren (9. BImSch-Verordnung).


Neu ist 
· Die Ausweitung der BImSch-Pflicht auf die Rinder- und Pelztierhaltung. 
· Die Bindung der BImSch-Pflicht an den Tierbesatz von über 2 GV/ha bei Plätzen für 50 GV und mehr.
· Die Einführung einer Vorprüfung, inwieweit das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und aufgrund dessen die eventuelle Forderung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Gesichtspunkte der Vorprüfung sind Merkmale des Vorhabens (u.a. Größe, Umweltverschmutzung und Belästigung), Standort des Vorhabens (ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes z.B. Natur-, Wasserschutzgebiet oder FFH-Gebiet) und deren mögliche Auswirkungen.
· Die Einführung der UVP-Pflicht für „kumulierende Vorhaben“: Vorhaben derselben Art, die in einem engen Zusammenhang stehen und zusammen die maßgeblichen Schwellenwerte für die UVP-Pflicht erreichen oder überschreiten. 


Änderung der 4. BImSchV / Genehmigungsbedürftigkeit nach BImSchG
Mit der Änderung der 4. BImSchV vom 14.03.1997 wurde bereits ein Teil der IVU-Richtlinie umgesetzt. Die Tierplatzzahlen für die Genehmigungsbedürftigkeit nach BImschG wurden damals drastisch angehoben und die Auswirkungen des leidigen „Ferkelurteils“ („Ein Absetzferkel ist einem Mastschwein gleichzusetzen“) korrigiert. 

Die Neufassung der 4. BImSchV sieht eine Zweistufigkeit beim BImSch-Genehmigungsver-fahren für Intensivtierhaltungen vor. Für Tierplatzzahlen nach Spalte 1 des Anhangs der 4. BImSchV, jetzt auch für große Rinder- und Pelztierbestände (Tabelle Spalte l) ist ein förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Ein vereinfachtes Verfahren soll durchgeführt werden, wenn die Tierplatzzahlen mehr als 75 % dieser Schwellenwerte erreichen (Tabelle Spalte ll), für Rinder ist die Genehmigungsbedürftigkeit eher erreicht. So ist z.B. ein förmliches BImSch-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung für Mastschweine ab 2000 Plätze, für Rinder (neu) ab 350 Plätze erforderlich, ein vereinfachtes Verfahren für Mastschweine ab 1500 Plätze, für Rinder ab 250 Plätze.


Umweltverträglichkeitsprüfung
Zusätzlich ist ab 2000 Mastschweineplätze generell eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, ab 1500 Plätze wird in einer standortbezogenen Vorprüfung festgestellt, ob die Antragsunterlagen um eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ergänzt werden müssen. Unter 1500 Plätze wird die Anlage nach BImSchG ebenfalls genehmigungsbedürftig, wenn die Tierplatzzahl 50 GV erreicht und gleichzeitig der Tierbesatz über 2 GV/ha liegt. Zusätzlich ist eine UVP erforderlich, wenn in einer allgemeinen Vorprüfung festgestellt wird, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu befürchten sind. 

Mit der UVP-Richtlinie beabsichtigte die EU, die wichtigsten Grundsätze für die Prüfung von Umweltauswirkungen zu harmonisieren und Mindestanforderungen aufzustellen. Den Mitgliedstaaten bleibt es überlassen, im eigenen Land höhere Anforderungen an Vorhaben zu stellen, wovon Deutschland Gebrauch gemacht hat (s. Tab. Spalte lll und lV). 

Als Trägerverfahren für eine Umweltverträglichkeitsprüfung wird das BImSch-Verfahren benötigt, das Baurechtsverfahren sieht keine UVP vor. Dies dürfte mit dazu beigetragen haben, die Schwellenwerte (Tierplatzzahlen) der 4. BImSchV zu senken. 


Tabelle: Schwellenwerte für BImSch-Verfahren und UVP-Verfahren:




Genehmigungsbedürftige Anlagen, werden, sofern nicht aufgrund der Tierplatzzahl generell die UVP-Pflicht (Tabelle Spalte lV) eintritt, einer allgemeinen (Tabelle Spalte Vl) oder standortbezogenen (Tabelle Spalte V) Vorprüfung unterzogen. Ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, entscheidet die zuständige Behörde. Ausgelöst werden kann die standortbezogene UVP-Pflicht durch angrenzende Biotope, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete etc. Welche Kriterien in welchem Maß bei der allgemeinen UVP-Pflicht bei Anlagen mit einem Tierbestand ab 50 GV und einem Tierbesatz größer 2 GV/ha herangezogen werden, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. 




Genehmigungsverfahren für genehmigungsbedürftige Anlagen

1. Vorhaben, die am Tag des Inkrafttretens am 03.08.01 bereits errichtet oder begonnen waren, sind nach altem Recht zu beurteilen. Begonnen ist ein Vorhaben, wenn den zuständigen Behörden alle Unterlagen vorgelegt worden sind, die für die Erteilung der Baugenehmigung und sonst einzuholenden behördlichen Entscheidungen erforderlich sind. Bestehende oder begonnene Anlagen sind innerhalb von 3 Monaten nach Inkrafttreten (bis 02.11.2001) des geänderten Bundesimmissionsschutzgesetzes anzuzeigen. Ein Unterlassen der Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, der Bestandsschutz der Anlage wird jedoch nicht in Frage gestellt. Ratsam ist die Nachfrage bei dem Umweltschutzamt, wie die Anzeige erfolgen soll und welche Anforderungen an die Anzeige gestellt werden. 

2. Für Vorhaben, die noch nicht begonnen wurden, ist das Verfahren als immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren weiterzuführen. Dabei gelten die geänderten Vorschriften des Artikelgesetzes.

3. Bisher wurden noch keine Durchführungsvorschriften erlassen. Vorhaben, die nicht eindeutig dem Baurecht oder dem Immissionsschutzrecht zuordenbar sind, sollen als Bauantrag eingereicht werden und werden dann, je nach Verfahrenszuordnung vom Baurechtsamt oder vom Umweltamt (LRA) bearbeitet und beschieden. Um über Art und Umfang der erforderlichen Antragsunterlagen (z.B. Pläne, Verfahrensbeschreibungen, UVP, Geruchsimmissionsgutachten) ausreichend informiert zu sein, wird empfohlen, sich vor Antragstellung mit dem Amt für Landwirtschaft, dem Baurechtsamt oder mit dem Umweltamt in Verbindung zu setzen. Im Falle der BImSch-Pflichtigkeit eines Vorhabens hat das Umweltamt den Landwirt hinsichtlich Art und Umfang der Antragsunterlagen zu beraten. 


Diagramm: Vorprüfung für Genehmigungsverfahren nach BImSchG und UVPG
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UVPG= Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
UVP= Umweltverträglichkeitsprüfung
BImSchG= Bundesimmissionsschutzgesetz


Art des Genehmigungsverfahren, Beispiel Geflügelhaltung
Vorhaben der Geflügelhaltung sind weiter zu differenzieren, als dies im Diagramm dargestellt ist. Am Beispiel der Legehennenhaltung wird dies aufgezeigt:

1. Anlagen unter 15.000 Legehennenplätze sind baurechtlich zu beurteilen, es sei denn, es werden 50 GV und mehr gehalten und der Tierbesatz liegt über 2 GV/ha. Dann wird in einer allgemeinen Vorprüfung beurteilt, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. In diesem Fall ist ein förmliches BImSch-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen und eine UVP vorzulegen. Ist keine UVP erforderlich, ist dein vereinfachtes BImSch-Verfahren durchzuführen.

2. Zwischen 15.000 und 20.000 Legehennen ist ein vereinfachtes Verfahren nach BImSchG vorgesehen. Sollte allerdings die standortbezogene Vorprüfung die Vorlage einer UVP verlangen, ist ein förmliches BImSch-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 

3. Ab 20.000 Legehennenplätze ist generell ein förmliches BImSch-Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Die standortbezogene Vorprüfung entscheidet über die UVP-Pflicht.

4. Zusätzlich ist ab 42.000 Plätze generell eine UVP vorgeschrieben.


Biogasanlagen / Güllelagerraum
Eine Biogasanlage wird genehmigungsbedürftig, wenn mehr als 10 Tonnen Abfall (Gülle ist Abfall im Sinne des KrW/AbfG) je Tag vergärt werden, unabhängig von der Art des Gärsubstrats (z.B. Gülle oder Fett). Ein Güllelager mit einer Lagerkapazität von 2.500 m³ und mehr ist wie bisher genehmigungsbedürftig. Der Fermenterraum wird hierbei nicht mit angerechnet. 

Beispiel: Fermenter: 350 m³, Verweildauer 40 Tage, Güllellager 2.200 m³ (9 Monate Lagerzeit).
Keine Genehmigungsbedürftigkeit, da weniger als 10 Tonnen Abfall je Tag biologisch behandelt werden und der Güllelagerraum den Schwellenwert nicht erreicht.


Beste verfügbare Techniken
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der IVU-Richtlinie wird umgesetzt mit der Ausarbeitung der Referenzdokumente zur besten verfügbaren Technik (BVT). Dieser Terminus entspricht dem Stand der Technik, wie er im BImSchG (neu) verwendet wird. Technische Verfahren wie einzelne Tierhaltungsverfahren, Güllelagerung, Gülleausbringung, Geruchsminderungsmaßnahmen etc. werden beschrieben und bewertet nach dem erreichbaren Umweltnutzen (Ammoniakemission, Energieaufwand etc.), der Anwendbarkeit, der Kosten u.a. 

Zum einen soll die angewandte Technik in der EU vereinheitlicht werden. Zum anderen soll die Umwelt geschützt werden durch 
· emissionsmindernde Maßnahmen, 
· integrierte Konzepte, die nicht nur einzelne Umweltmedien berücksichtigen und
· Emissionsgrenzwerte und technische Maßnahmen. 

Bei der Beurteilung spielt die wirtschaftliche Tragbarkeit des Verfahrens eine bedeutende Rolle. Derzeit werden die BVT von einer internationalen Arbeitsgruppe in Sevilla in sogenannten Referenzdokumenten beschrieben und liegen im Entwurf vor. Diese Referenzdokumente sollen alle drei Jahre fortgeschrieben werden.



TA Luft
Derzeit liegt ein Entwurf zur TA Luft vor. Darin werden höhere Anforderungen an Tierhaltungsanlagen im Hinblick auf Ammoniak- und Staubemissionen gestellt. Aufwändige Ammoniakmessungen der Abluft sind vorgesehen. Ställe mit freier Lüftung werden dabei schlechter gestellt als Ställe mit geregelter Abluftführung. Die Maßstäbe zur Beurteilung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sollen auf nicht genehmigungspflichtige Anlagen ausgedehnt werden. 
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2.000
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6.000

1.500

   560

4.500
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     – 
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   750    

6.000              

1.500

   560
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Pelztiere (neu)

1.000

750

1.000

750

Rinder  (neu)

Kälber  (neu)

   350

1.000

250

300

   350

1.000

250

300

Alle Tierarten 

(neu)

ab  50 GV

1)  

und über 

2 GV/ha

1)

 entspricht ca 50 Rindern, 166 Kälbern, 312 Mastschweinen, 166 Zuchtsauen, 12.500 Legehennen
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Tabelle1

				I		II		III		IV		V		VI

		Tierart		BImSch-Verfahren
mit Öffentlich-
keitsbeteiligung
(unverändert)		BImSch-Verfahren
ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung
(neu)		UVP nach EU-Richtlinie		generelle UVP- Pflicht  in Deutschland		UVP nach standortbezogener Vorprüfung des Einzelfalls (neu)		UVP nach
allgemeiner
Vorprüfung

		(Lege-)Hennen
Junghennen
Mastgeflügel
Truthühner		20.000
40.000
40.000
20.000		15.000
30.000
30.000
15.000		60.000 
   - 
85.000 
   -		42.000
84.000
84.000
42.000		15.000
30.000
30.000
15.000		ab  50 GV1)
  und über
   2 GV/ha

		Mastschweine
Sauen
Ferkel		2.000
   750
6.000		1.500
   560
4.500		3.000 
   900   
     –		2.000 
   750    
6.000		1.500
   560
4.500

		Pelztiere (neu)		1,000		750				1,000		750

		Rinder  (neu)
Kälber  (neu)		350
1.000		250
300				350
1.000		250
300

		Alle Tierarten (neu)				ab  50 GV1)  und über 
2 GV/ha

		1) entspricht ca 50 Rindern, 166 Kälbern, 312 Mastschweinen, 166 Zuchtsauen, 12.500 Legehennen






